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FINNLAND
1. Einführung – Grundzüge und Entwicklungen

Rahmenbedingungen der Korruptionsbekämpfung

Strategische Rahmenbedingungen: In Finnland wird Korruption nicht als schwerwiegende Bedrohung wahrgenommen, auch verfügt das Land über keine nationale Antikorruptionsstrategie. 1996 nahm das finnische Parlament sein erstes Programm zur Eindämmung der Wirtschaftskriminalität und der Schattenwirtschaft an. Der aktuelle Aktionsplan in diesem Bereich umfasst den Zeitraum 2012-2015
, doch zählen Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen nicht zu den vorrangigen Zielen. In einem separaten Programm, dem Programm für die Gewährleistung der inneren Sicherheit 2012, werden die Korruptionsrisiken im öffentlichen Auftragswesen sowie für finnische Unternehmen oder deren Vertreter, die im Ausland tätig sind, erörtert.
 Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass für die Verhinderung von Korruption eine stärkere internationale Zusammenarbeit und sektorspezifische Präventivmaßnahmen für Amtsträger und Unternehmen erforderlich seien.
 Seit 2002 besteht auf Initiative des Justizministeriums ein spezialisiertes Netz zur Korruptionsbekämpfung, auf dessen Tagungen ein Gedanken- und Informationsaustausch stattfindet. Dabei wurden unter anderem Fragen aufgeworfen, die die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen für die Korruptionsermittlung und ‑prävention zuständigen Stellen betreffen, vor allem zwischen den Strafverfolgungs- und den Steuerbehörden
. Die Steuerverwaltung hat anknüpfend an die Empfehlungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Leitlinien für Steuerbeamte veröffentlicht, wonach diese verpflichtet sind, den Strafverfolgungsbehörden mutmaßliche Straftaten einschließlich Auslandsbestechung zu melden.

Rechtliche Rahmenbedingungen: Die finnischen Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung sind schrittweise an die internationalen Übereinkommen und die entsprechenden EU-rechtlichen Verpflichtungen angepasst worden.
 Finnland verfügt über ein gut funktionierendes Strafjustizsystem, das mit Korruptionsfällen auf hoher Ebene umgehen kann und das sich durch institutionell unabhängige Staatsanwälte auszeichnet. Der Grundsatz des freien Zugangs zu öffentlichen Dokumenten ist in der Verfassung
 sowie im Gesetz über die Öffentlichkeit der Tätigkeiten der Behörden verankert.
 Finnland hat sein Parteiengesetz 2010 geändert, um allen Empfehlungen der Europarats-Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) Rechnung zu tragen.
 Mit der neuen Regelung soll die Finanzierung von Kandidaten bei anstehenden Wahlen sowie von politischen Parteien und ihnen angegliederten Einrichtungen transparent gemacht werden.

Institutionelle Rahmenbedingungen: Die finnische Verwaltung gilt hinsichtlich ihrer Verfahren als transparent und zeichnet sich durch hohe Standards, relativ flache hierarchische Strukturen und keine bzw. eine sehr geringe Politisierung der wichtigsten Positionen des öffentlichen Dienstes aus. Zusammen mit anderen sozialen Faktoren tragen diese Merkmale zu einem niedrigen Korruptionsniveau in den öffentlichen Einrichtungen bei.
 In unterschiedlichen Arten von Rechtsvorschriften, beispielsweise der Verfassung und dem Gesetz über die Staatsbeamten (750/94), finden sich entsprechende Regelungen und Verhaltensgrundsätze. Um in Finnland das hohe Integritätsniveau zu wahren und für ein niedriges Korruptionsniveau zu sorgen, werden im Handbuch „Values in the Daily Job – Civil Servant’s Ethics“ die für Staatsbeamten geltenden Werte und ethischen Prinzipien erläutert und entsprechende Orientierungen gegeben.
 Vom Finanzministerium sind auch Leitlinien für Regierungsbeamte zur Inanspruchnahme von Gastfreundschaft und zur Annahme von Vorteilen und Geschenken veröffentlicht worden.
 Der Nationale Rechnungshof
 ist im Zusammenwirken mit dem Parlament für die Prüfung der finnischen Finanzen, die Überwachung und Bewertung der Steuerpolitik sowie die Überwachung der Finanzierung von Wahlen, politischen Parteien und angegliederten Einrichtungen zuständig.
 In diesem Zusammenhang kann der Rechnungshof die Abschlüsse sämtlicher zu kontrollierender angegliederter Einrichtungen und deren Mittelverwendung prüfen und unter bestimmten Bedingungen Sanktionen verhängen.

Meinungsumfragen

Wahrnehmungserhebungen: Laut der Eurobarometer-Umfrage zur Korruption
 aus dem Jahr 2013 gehört Finnland zu den Ländern der EU, in denen Korruption am wenigsten verbreitet ist. Eurobarometer zufolge halten 29 % der Finnen Korruption in ihrem Land für weit verbreitet (EU-Durchschnitt: 76 %), und 9 % von ihnen sind der Meinung, dass sie in ihrem Alltagsleben persönlich von Korruption betroffen sind (EU-Durchschnitt: 26 %). 51 % der Befragten sind der Auffassung, dass das Anbieten und Annehmen von Bestechungsgeldern und der Machtmissbrauch zur persönlichen Bereicherung unter Politikern auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene weit verbreitet sind (EU-Durchschnitt: 56 %).
 
Erfahrung mit Korruption: Weniger als 1 % der im Zuge der Eurobarometer-Umfrage 2013 Befragten gaben an, dass von ihnen in den letzten 12 Monaten Bestechungsgelder verlangt oder erwartet worden sind (EU-Durchschnitt: 4 %), und 9 % der Befragten berichteten, persönlich jemanden zu kennen, der Bestechungsgelder annimmt oder angenommen hat (EU-Durchschnitt: 12 %).
Unternehmensumfragen: Einer Eurobarometer-Umfrage zufolge sind 44 % der befragten finnischen Manager
 der Ansicht, dass Günstlingswirtschaft und Korruption den Wettbewerb im finnischen Geschäftsleben beeinträchtigen (EU-Durchschnitt: 73 %), 17 % der finnischen Manager gaben an, dass für sie Korruption ein Problem für die Geschäftstätigkeit ihres Unternehmens darstellt (EU-Durchschnitt: 43 %).

Was den Bereich des öffentlichen Auftragswesens anbelangt, so waren 19 % der Befragten der Eurobarometer-Unternehmensumfrage zu Korruption von 2013
 der Ansicht, dass bei der von den nationalen Behörden verwalteten öffentlichen Auftragsvergabe Korruption weit verbreitet sei, und 15 % meinten, dass dies auch auf das von den lokalen Behörden verwaltete öffentliche Auftragswesen zutreffe (EU-Durchschnitt: 56 % bzw. 60 %). 
Kontext
Privatsektor: Finnland hat die Bestimmungen des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI in Bezug auf die Definition von Bestechung und Bestechlichkeit im privaten Sektor
 korrekt umgesetzt. Die OECD-Arbeitsgruppe „Bestechung“ lobte die Bemühungen Finnlands, mutmaßliche Fälle von Auslandsbestechung zu untersuchen und auf das Problem der Auslandsbestechung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor aufmerksam zu machen. Dennoch könnte der OECD zufolge mehr getan werden, um auf die finnischen Vorschriften zur Bekämpfung der Auslandsbestechung in besonders anfälligen Sektoren wie der Verteidigungsindustrie und bei staatlichen Unternehmen, KMU und in den Bereichen Justiz, Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung hinzuweisen.

Parteienfinanzierung: Nach den Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit der Finanzierung des Wahlkampfes im Jahr 2007
 änderte Finnland 2010 sein Parteiengesetz, um allen Empfehlungen der GRECO Rechnung zu tragen.
 Durch diese Änderungen wurde die allgemeine Transparenz der Parteienfinanzierung erheblich verbessert.
 Laut den Berichten des Nationalen Rechnungshofs an das Parlament über die Überwachung der Finanzierung der Kommunal- und Präsidentschaftswahlen im Jahr 2012 schafft der neue Rechtsrahmen Bedingungen, die die Transparenz der Finanzierung von Kandidaten und Parteien begünstigen, und funktioniert im Allgemeinen gut. Dennoch wurden Bedenken laut, ob der Nationale Rechnungshof über ausreichend Mittel verfügt, um die von den Parteien und einzelnen Kandidaten übermittelten Informationen zu prüfen und ob er überhaupt befugt ist, die Einhaltung der Vorschriften seitens der Parteien zu prüfen. So darf der Nationale Rechnungshof beispielsweise nicht die Vorlage der Abschlüsse und weiterer Informationen von Dritten verlangen, um die Richtigkeit der gemachten Angaben zu prüfen. Dem Nationalen Rechnungshof zufolge beeinträchtigt diese Einschränkung seine Fähigkeit, die vorgelegten Angaben zu überwachen.

Interessenkonflikt und Vermögenserklärung: Im Gesetz über Staatsbeamte (Artikel 8a und 18)
, im Gesetz über kommunale Amtsträger (Artikel 18)
 und im Gesetz über die lokalen Behörden (Artikel 35 und 36)
 sind Bestimmungen für den Fall von Interessenkonflikten enthalten.
 Hochrangige Beamte müssen vor ihrer Ernennung offenlegen, ob sie an Geschäften beteiligt sind, Unternehmensbeteiligungen besitzen, Nebenbeschäftigungen ausüben usw.
 Abgeordnete müssen dem Parlamentsbüro zu Beginn jeder Wahlperiode ihre Interessenmeldung („Offenlegung der Verbindungen nach außen“) übermitteln, die dann auf der Website des Parlaments veröffentlicht wird.
 Da die Abgeordneten jedoch von Gesetzes wegen zu einer Vermögenserklärung nicht verpflichtet sind, hat die GRECO Finnland empfohlen, seine Meldevorschriften verbindlich vorzuschreiben.
 Die Vermeidung von Interessenkonflikten bei Abgeordneten ist derzeit in Artikel 32 der Verfassung geregelt. Der GRECO zufolge bedarf diese Regelung weiterer Klärung, um den Abgeordneten Verhaltensregeln für den Fall eines tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikts an die Hand zu geben.

Meldung von Missständen: Hinweisgeber werden in Finnland nicht besonders geschützt. Für Beschäftigte im öffentlichen oder privaten Sektor, die in gutem Glauben und aus gutem Grund den zuständigen Behörden mutmaßliche Vergehen melden, besteht kein ausdrücklicher Schutz vor diskriminierenden oder disziplinarischen Maßnahmen. Vielmehr stützen sich die finnischen Behörden auf die Bestimmungen über den Opfer- und Zeugenschutz sowie auf die verwaltungs- und arbeitsrechtlichen Vorschriften. Beim Zeugenschutz ist jedoch nur ein eingeschränktes Schutzniveau vorgesehen, und das Arbeitsrecht, das prinzipiell vor Entlassung schützt, deckt Formen der Diskriminierung, die auf den Bericht eines Hinweisgebers folgen können, nicht ab.
 Aus diesem Grund ist Finnland gemäß dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) sowie von OECD, GRECO und Transparency International aufgefordert worden, die Möglichkeiten der Einführung eines umfassenden Schutzsystems für Hinweisgeber zu prüfen.
Transparenz der Lobbyarbeit: Lobbyarbeit ist in Finnland nicht geregelt. Es besteht keine Pflicht zur Eintragung von Interessenvertretern oder zur Meldung von Kontakten zwischen Amtsträgern und Lobbyisten. Nach dem Eingang der Empfehlungen der GRECO hat das finnische Parlament eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um ethische Leitlinien auszuarbeiten, die im Falle von Interessenkonflikten anzuwenden sind, was auch für die Lobbyarbeit gegenüber Abgeordneten gilt.
2. Untersuchungsschwerpunkte
Korruption auf lokaler Ebene 
Studien zufolge kommt in Finnland Kleinkorruption so gut wie nicht vor, und auch von den Bürgern werden bei ihren alltäglichen Kontakten mit der öffentlichen Verwaltung praktisch nie Bestechungsgelder verlangt.
 Die Gründe für dieses niedrige Korruptionsniveau in der öffentlichen Verwaltung Finnlands liegen in deren Struktur und System. Die Grundsätze, nach denen die öffentliche Verwaltung handelt, haben sich über einen langen Zeitraum, mitunter sogar über mehrere Jahrhunderte, herausgebildet. Den finnischen Behörden zufolge hat ihre Verwaltung ihren guten Ruf folgenden Grundsätzen zu verdanken:

Gute Praxis: hohes Ansehen der öffentlichen Verwaltung
· Hohe Achtung der Rechtsstaatlichkeit: Für Amtsträger und Bürger ist die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbstverständlich.
· Verhinderung von Interessenkonflikten: Es besteht die generelle und unbedingt einzuhaltende Anforderung, dass sich ein Amtsträger (oder Beamter) nicht an einer Entscheidung beteiligten darf, an der der Betreffende (oder enge Verwandte oder Angehörige) ein persönliches Interesse hat.
· Mehr-Augen-Prinzip: Alle Beschlüsse müssen von mehr als einem Amtsträger unterzeichnet werden.
· Einfachheit und Transparenz des Verwaltungs- und Justizsystems: Alle Parteien, die ein Interesse an einem Beschluss haben, müssen laut Verfassung von der jeweiligen Behörde angehört werden, alle verwaltungsrechtlichen und sonstigen rechtlichen Beschlüsse sind schriftlich festzuhalten; die inhaltlichen und rechtlichen Gründe für den jeweiligen Beschluss müssen klar dargelegt werden, und es ist die Verfahrensweise im Falle eines Einspruchs zu erläutern.
· Kontrolle der Arbeit der Amtsträger durch die Öffentlichkeit; jeder kann überall Informationen über sämtliche den Behörden vorliegende Unterlagen anfordern, sofern nicht gesetzlich eine Ausnahme vorgesehen ist.
· Fortbildung und Sensibilisierung in Bezug auf die rechtlichen Anforderungen: Die Bürger kennen ihre Rechte und die Rechtsvorschriften im Allgemeinen gut und verlangen, dass ordnungsgemäß vorgegangen wird.
· Innovative E-Demokratie: Anträge und Ersuchen können bei den Behörden größtenteils online eingereicht werden.
· Wer seine Rechte verletzt sieht, kann sich problemlos und kostengünstig an ein Gericht wenden.
Bei den wenigen gemeldeten Bestechungsdelikten handelte es sich um geringfügige Korruptionsfälle auf der unteren Ebene, bei denen einem Beamten ein ungerechtfertigter Vorteil angeboten wurde – meistens Geld –, um auf eine bestimmte Maßnahme zu verzichten.
 Der Nationalen Kriminalpolizei zufolge haben sich die gemeldeten Bestechungsdelikte jedoch strukturell verändert. So hat sich die Zahl der geringfügigen Korruptionsfälle auf der unteren Ebene in den letzten Jahren verringert, doch ist die Anzahl der gemeldeten Bestechungsdelikte, an denen hochrangige Politiker und Beamte beteiligt waren, gestiegen.

In den wenigen vorliegenden Studien zur Korruption in Finnland wird eine „institutionalisierte“ Art von Korruption beschrieben, das „Alte-Herren-Netzwerk“.
 In einem Bericht des Justizministeriums aus dem Jahr 2009 heißt es dazu, dass es sich um ein Netzwerk handele, bei dem zwischen Mitarbeitern staatlicher Einrichtungen und Vertretern der Wirtschaft im Rahmen inoffizieller Beziehungen Gefälligkeiten ausgetauscht werden.
 Diese „Netzwerke“ werden als Probleme auf nationaler Ebene und vor allem innerhalb der Kommunalverwaltungen angesehen, bei denen aufgrund ihrer geringen Größe leicht enge Beziehungen zwischen öffentlichen Entscheidungsträgern und dem privaten Sektor entstehen.
 In diesen informellen Netzwerken fließt als Gegenleistung für Dienste nicht unbedingt Geld, stattdessen tauschen die Beteiligten Gefälligkeiten, Informationen oder sonstige Vorteile aus.
Der öffentliche und der private Sektor haben sich in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert, und immer häufiger sind Teile der öffentlichen Dienstleistungen von den Gemeinden an kommunale und private Unternehmen übertragen worden. Mit der Übertragung der Zuständigkeit für öffentliche Dienstleistungen von Behörden an private Unternehmen ist verbunden, dass verstärkt öffentliche Vergabeverfahren angewendet werden müssen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass der in der finnischen Verfassung
 verankerte freie Zugang zu öffentlichen Informationen nur für den öffentlichen Sektor gilt, nicht für den privaten Sektor.
 Durch die mutmaßlichen Aktivitäten der „Alte-Herren-Netzwerke“, vor allem in Gemeinden, erschwert die eingeschränkte Transparenz bei kommunalen Verträgen mit privaten Unternehmen die öffentliche Kontrolle
, was mit einer geringeren Wirksamkeit der Mechanismen zur Überprüfung von Entscheidungen einhergeht.
 
Ahndung von Korruptionsdelikten
Die Nationale Kriminalpolizei ist eine Polizeieinheit, die im gesamten finnischen Hoheitsgebiet tätig und für die Untersuchung komplexer organisierter und internationaler Straftaten, einschließlich Wirtschaftskriminalität und Korruption, zuständig ist. Seit 2007 verfügt sie über eine Stelle für Korruptionsbekämpfung, deren Hauptaufgabe in der Aufdeckung von Wirtschaftsdelikten besteht. Die Mittelausstattung dieser Stelle ist jedoch begrenzt.
 In der Praxis ist lediglich ein Beamter bei der Nationalen Kriminalpolizei mit dieser Thematik betraut. Seine Hauptaufgabe besteht darin, den nationalen Stand der Korruption zu erfassen und zu aktualisieren und die Aufdeckung und Verfolgung von korruptionsbezogenen Straftaten zu unterstützen. Darüber hinaus koordiniert er die Korruptionsbekämpfungsverfahren zwischen den staatlichen Stellen und beteiligt sich an der nationalen und internationalen Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und Interessenvertretern.
 
Die Nationale Kriminalpolizei hat darauf hingewiesen, dass die sehr geringe Anzahl mutmaßlicher Korruptionsdelikte in Finnland ein Indiz dafür sein könne, dass sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch in der Wirtschaft keine ausreichenden Überwachungs- und Berichterstattungsmechanismen vorhanden sind. Es könne sich aber auch um ein Anzeichen für die Unzulänglichkeit der Methoden der Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung und Aufdeckung von Korruptionsdelikten handeln.

Nach dem Eingang der Empfehlungen der GRECO hat das Justizministerium ein Netz aus Fachleuten eingerichtet, das mehrmals im Jahr zu einem Gedanken- und Informationsaustausch zusammenkommt. Die Aufdeckung von Korruption erfordert jedoch Fachkenntnisse und Mittel, wobei bestimmte Formen von Kriminalität solange unentdeckt bleiben, wie nichts unternommen wird, um nach verdächtigen Handlungen im Zusammenhang mit dieser Art Kriminalität zu suchen.

3. Ausblick
Finnland belegt bei der Korruptionsbekämpfung unter den Mitgliedstaaten der EU einen der vorderen Plätze. Finnische Bürger sind im Alltag nicht mit Korruption konfrontiert. Es gab jedoch einige Korruptionsfälle auf hoher Ebene, die die „Alte-Herren-Netzwerke“ betrafen, bei denen über informelle Beziehungen Gefälligkeiten ausgetauscht wurden, sowie Fälle, bei denen Lobbyarbeit durch Geschäftsleute stattfand, die den Wahlkampf von Politikern finanziell unterstützten.
In Bezug auf folgende Aspekte bedarf es weiterer Anstrengungen:
· Die Gemeinden und Regionen müssen sicherstellen, dass bei der Vergabe öffentlicher Aufträge an private Unternehmern ausreichend Transparenz herrscht.
· Die Stelle für Korruptionsbekämpfung der Nationalen Kriminalpolizei sollte die Aufdeckung und Untersuchung von korruptionsbezogenen Straftaten wirksam unterstützen und die Korruptionsbekämpfungsverfahren zwischen den staatlichen Stellen koordinieren.[image: image2.png]
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